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1 Ausfertigungsvermerk 

Der Bebauungsplan mit den nachstehenden Textfestsetzungen wird hiermit ausgefertigt. 
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2 Textliche Festsetzungen 

In Ergänzung zur Planzeichnung werden folgende Festsetzungen getroffen. 

2.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

2.1.1 Art der baulichen Nutzung gemäß §9 Abs.1 Nr.1 BauGB 

Das Gebiet wird als WA (Allgemeines Wohngebiet) gemäß §4 BauNVO festgesetzt. Gemäß 

§4 Abs. 2 BauNVO zulässig sind: 

• Wohngebäude 

• die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Gemäß §1 Abs.6 Nr.2 BauNVO sind folgende Nutzungen gemäß §4 Abs.3 BauNVO allgemein 

zulässig sind, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt. 

• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Als sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sind ausschließlich Ferienwohnungen zulässig. 

Gemäß §13 BauNVO sind für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbe-

treibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, im allgemeinen Wohngebiet Räume zu-

lässig. 

2.1.2 Maß der baulichen Nutzung gemäß §9 Abs.1 Nr.1 BauGB 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind auf die Maße wie folgt beschränkt.  

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt über die Festsetzung der Grundflä-

chenzahl (§ 16 und § 19 BauNVO). Die Zahl der Vollgeschosse ist gemäß §16 Abs. 4 BauNVO 

als Höchstgrenze festgesetzt. 

 

Gebietsart Allgemeines Wohngebiet 

Bauweise Einzelhäuser 

Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 

Zahl der Vollgeschosse I 

 

2.1.3 Bauweise gemäß §9 Abs.1 Nr.2 BauGB 

Im Baugebiet ist die offene Bauweise gemäß §22 Abs. 2 BauNVO zulässig. 
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2.1.4 Überbaubare Grundstücksflächen gemäß §9 Abs.1 Nr.2 und 3 BauGB 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen ausgewie-

sen. 

2.1.5 Nebenanlagen, Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen gemäß §9 Abs.1 Nr.4 BauGB 

Nebenanlagen, die der Ver- und Entsorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme 

und Wasser sowie der Ableitung von Abwasser dienen, sind zulässig, auch wenn im Baugebiet 

für sie keine besonderen Flächen ausgewiesen sind. 

Ergänzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im Sinne 

des § 14 BauNVO sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

zulässig sind, nicht jedoch zwischen Straßenbegrenzungslinie der Straße, durch die das Ge-

bäude erschlossen wird und straßenseitiger Baugrenze. Ausgenommen hiervon sind Stand-

plätze für Müllbehälter, Fahrradabstellanlagen sowie Wärmepumpen. 

2.1.6 Garagen, Carports, überdachte Stellplätze und Stellplätze gemäß §9 Abs.1 

Nr.4 BauGB 

Garagen, Carports und überdachte Stellplätze1 sind innerhalb der gesamten Grundstücksflä-

che zulässig, jedoch nur bis zur Tiefe der auf dem Grundstück ausgewiesenen überbaubaren 

Grundstücksfläche (hintere Baugrenze auf dem jeweiligen Grundstück gemessen von der Er-

schließungsseite). 

2.1.7 Verkehrsflächen sowie Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flä-

chen an die Verkehrsflächen gemäß §9 Abs.1 Nr.11 BauGB 

Es wird 1 Einfahrt auf das Grundstück festgesetzt. Weitere Einfahrten sind nicht zulässig. 

2.1.8 Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten 

sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische 

Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 

 
1  Garagen sind vollständig umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Eine Garage 

liegt dann regelmäßig vor, wenn die allseitige Umschließung des Raumes durch Bauteile wie Wände 

sichtbar wird. 

Carports sind überdachte Stellplätze (siehe unten), die über zusätzliche geschlossene Seitenwände 

verfügen können. 

Überdachte Stellplätze sind Flächen zum Abstellen von Kraftfahrzeugen mit einer Überdachung. 

Zusätzliche Seitenwände sind nicht zulässig. 
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Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopp-

lung getroffen werden müssen gemäß §9 Abs.1 Nr.23b BauGB 

Bei der Umnutzung oder Errichtung von Gebäuden sind auf mindestens 10% der Dachfläche 

von Haupt- und Nebengebäuden Photovoltaikmodule zur Nutzung der einfallenden solaren 

Strahlungsenergie für die Stromerzeugung zu installieren (Photovoltaikmindestfläche). 

Anstelle der Photovoltaikmodule zur Solarstromerzeugung können ganz oder teilweise Solar-

wärmekollektoren installiert werden, wenn die Summe der Solarflächen mindestens der Pho-

tovoltaikmindestfläche entspricht. 

2.1.9 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft, Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern oder sonstigen Bepflanzungen, Flächen mit Bindungen für Be-

pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß §1(a) BauGB i.V.m. §9 Abs.1 

Nr.20, §9 Abs.1 Nr.25 a und b i.V.m. §9 Abs.1(a) BauGB 

2.1.9.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Bodenschutz (V_1) 

Gemäß §202 BauGB ist "der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 

Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutz-

barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen." Überschüs-

siges Bodenmaterial ist abzutransportieren und ordnungsgemäß zwischenzulagern. Bei der 

Lagerung der Mutterbodenmassen sind die Anforderungen der DIN 18915 zu beachten.  

Gehölzrodungen (V_2) 

Gehölzrodungen sind ausschließlich – insbesondere aus Gründen des Vogelschutzes – zwi-

schen dem 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. 

Artenschutz (V_3) 

Aus Gründen des Artenschutzes sind alle kurzfristig realisierbaren Kompensationsmaßnah-

men möglichst rasch umzusetzen.  

Für heimische Vogelarten und für siedlungsgebundene Fledermausarten sind jeweils 2 Fle-

dermauskästen und 2 Vogelnistkästen anzubringen und dauerhaft zu erhalten. 

Gehölzerhaltung (V_4) 

Bestehende Gehölzstrukturen sind dauerhaft zu erhalten.  

Die gemäß §9 Abs.1 Nr. 25b BauGB festgesetzte Linde ist zu schützen, zu pflegen und dau-

erhaft zu erhalten. 

Beachtung des Artenschutzes bei Sanierungsmaßnahmen (V_5) 

Vor Beginn von Sanierungs-, Renovierungs- und Umbaumaßnahmen im Gebäudebestand 

sind unbewohnte Dachräume, Gebäudeverkleidungen etc. durch ein fachlich qualifiziertes 
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Büro hinsichtlich eines Vogelnestvorkommens sowie Fledermausvorkommens zu begutach-

ten. Die Begutachtung ist zu dokumentieren. Im Falle eines nachgewiesenen Fledermausbe-

satzes sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen und ggf. zu treffende artenschutzrechtliche Ver-

meidungsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

2.1.9.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksfläche (A_1) 

Die Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksfläche soll wie folgt vorgenommen werden: 

Die private Grundstücksfläche ist als Nutzgarten, Naturgarten oder landschaftsgärtnerisch an-

zulegen und dauerhaft zu erhalten. Der Vorgarten ist zu begrünen, sofern er nicht als Zufahrt 

oder Zuwegung benötigt wird. Zur Gestaltung der Grünanlagen im Vorgarten und Gartenbe-

reich sind überwiegend heimische Laubgehölze entsprechend der Artenliste im Anhang zu 

verwenden. 

Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen sind als Hecken aus Laubgehölzen – auch in Ver-

bindung mit innenliegenden Drahtzäunen - zulässig. Hecken ausschließlich aus Nadelgehöl-

zen sind unzulässig. Immergrüne Straucharten sind ausschließlich im Verbund mit laubwer-

fenden Gehölzen der Artenliste im Anhang zulässig, dabei darf der Anteil der immergrünen 

Sträucher 50% nicht überschreiten. Eine Auswahlliste von laubwerfenden und immergrünen 

Gehölzen kann der Pflanzenliste im Anhang entnommen werden. 

Flächenbefestigungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Flächenbefestigungen, 

die eine Versickerung von Regenwasser zulassen, sind der Vorzug zu geben.  
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3 Regelungen nach Landesgesetzen (Übernahme von auf Lan-

desrecht beruhenden Festsetzungen in den Bebauungsplan 

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB) 

3.1 Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke 

Gemäß §42 Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze 

eines landwirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles liegt und nicht in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Ver-

langen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt werden. Einfriedungen müssen von der Grenze 

eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden. Eigentümer und Nutzungsberechtigte 

eines Grundstückes haben mit Bäumen und Sträuchern von den Nachbargrundstücken - vor-

behaltlich des § 48 Nachbarrechtsgesetz - die in §§ 44 und 45 Nachbarrechtsgesetz aufge-

führten Abstände einzuhalten. 

3.2 Kulturdenkmäler gemäß §17 DschPflG 

Funde müssen gemäß §17 DschPflG unverzüglich gemeldet werden. Entsprechend §16-21 

DSchG besteht eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht bei archäologischen Fun-

den. 
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4 Hinweise 

4.1 Ingenieurgeologie 

Boden 

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und ggf. Ausgleichsmaßnahmen, 

sind die Vorgaben nach §202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 und 19731 sowie die For-

derungen des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten. 

Hydrogeologie 

Ist die Versickerung anfallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers ge-

plant, so sollte die Versickerungsmöglichkeit mittels geeigneter Methoden untersucht werden. 

Die Versickerung soll vorzugsweise über die belebte Bodenzone erfolgen. 

Ingenieurgeologie  

Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beach-

ten. 

4.2 Brandschutz 

Die Verkehrsflächen im Baugebiet sind für den Einsatz von Brandbekämpfungs- und Rettungs-

geräten / Fahrzeugen, bezogen auf die Fahrspurbreiten, die Druckfestigkeiten und die Kurven-

radien, entsprechend den technischen Baubestimmungen zu errichten. Bei Gebäuden, die 

ganz oder in Teilen mehr als 50 Meter von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen, 

müssen Zufahrten analog den technischen Baubestimmungen verlangt werden.  

Die Löschwasserversorgung ist mit 48 m³/ h über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustel-

len. Damit verbunden sind nur Gebäude zulässig, deren überwiegende Bauart aus feuerbe-

ständigen, hochfeuerhemmenden oder feuerhemmenden Umfassungen sowie harten Beda-

chungen bestehen. 

4.3 Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Das anfallende Niederschlagswasser ist grundsätzlich auf dem Grundstück zurückzuhalten, 

zu verwerten oder zu versickern. Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder 

direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 

Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers (Nutzung, Versickerung) hat unter Berücksichti-

gung der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen. Dabei ist auch nachweislich 

sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen abfließendes Wasser im Außenbe-

reich zurückgehalten oder schadlos weitergeleitet wird. 

Beim Anschluss von privaten Entwässerungsanlagen an das öffentliche Entwässerungssys-

tem ist die Rückstauebene des öffentlichen Entwässerungssystems zu beachten. Die privaten 
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Anlagen sind mit einer Vorrichtung zum Schutz vor Rückstau zu versehen, die der DIN 1986 

entspricht. Diese Vorrichtung ist dauerhaft funktionstüchtig zu erhalten.  

Alle privaten Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind so anzulegen, dass Nach-

bargrundstücke durch deren Abfluss nicht beeinträchtigt werden. Mulden und Rigolen müssen 

einen Mindestabstand von 3 m zu allen Nachbargrenzen haben. 

Schmutzwasserbeseitigung 

Das Baugebiet ist an die örtliche Schmutzwasserkanalisation von Börfink angeschlossen. 

Brauchwasseranlagen 

Brauchwasseranlagen sind gemäß der allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsge-

meinde den Verbandsgemeindewerken anzuzeigen. 

Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Brauchwassernutzung u.a. 

für die Toilettenspülung vorgesehen ist, sind nachfolgende Hinweise zu beachten: 

1. Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. Sämtliche Lei-

tungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zu kenn-

zeichnen. 

2. Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 so-

wie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten. 

Regenerative Energie 

Sollte der Einsatz regenerativer Energien vorgesehen werden, hier die Nutzung von Erdwärme 

(Geothermie), wird darauf hingewiesen, dass hierfür ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren 

bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde durchgeführt werden muss. 

4.4 Begrünung im Bereich der Versorgungsanlagen und -leitungen 

Bei einer Begrünung im Bereich von Versorgungsanlagen und -leitungen sind die Hinweise 

des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 - Baumanpflanzungen im Bereich von unterirdischen Ver-

sorgungsanlagen - zu beachten. Gemäß dem Regelwerk Abwasser - Abfall, Hinweise H 162 

sind Kanalleitungen beidseits 2,50 m von Anpflanzungen freizuhalten, ohne dass Schutzmaß-

nahmen erforderlich werden. Sollte dieser Sicherheitsabstand im Einzelfall unterschritten wer-

den, sind Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Gehölzwurzeln von den Versorgungsanla-

gen fernzuhalten. 

4.5 Landesbetrieb Mobilität 

Die Errichtung von Hochbauten hat entsprechend der in der Planzeichnung festgesetzten Bau-

grenze zu erfolgen. 

Die Zustimmung zur Genehmigung einer Ausnahme gemäß § 22 Absatz 5 LStrG von dem 

nach § 22 Absatz 1 Ziffer 1 LStrG bestehenden Bauverbot für die Errichtung von Hochbauten 

in einer Entfernung bis 15 Metern an Kreisstraßen, gemessen ab dem äußeren befestigten 

Fahrbahnrand der Kreisstraße, gilt hierfür als erteilt. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass zudem die Errichtung, wesentliche Änderung oder wesent-

lich andersartige Nutzung baulicher Anlagen in einer Entfernung bis 30 Meter, ebenfalls ge-

messen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand der Kreisstraße (Baubeschränkungszone), 

dem Zustimmungsvorbehalt der Straßenbaubehörde unterliegt (§ 23 Absatz 1). Somit ist vor 

Errichtung von Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen des Plange-

bietes der LBM bei der Planung einzelner Bauvorhaben zu beteiligen. 

Straßenrechtlich handelt es sich bei der Nutzung der bestehenden Zufahrt um eine Sondernut-

zung (§ 43 LStrG), die gemäß § 41 Absatz 1 LStrG einer entsprechenden Erlaubnis bedarf. 

Sondernutzungsrechtliche Erlaubnisse innerhalb des Verknüpfungsbereiches einer Ortsdurch-

fahrt sind nicht dem LBM Bad Kreuznach zugeordnet, sondern obliegen der Zuständigkeit der 

Ortsgemeinde Börfink bzw. Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung. 

Die Zustimmung gemäß § 42 Absatz 1 zur Erteilung der Sondernutzungserlaubnis wird an 

dieser Stelle erteilt. Diese ist an die Bedingung gebunden, dass zur Gewährleistung der Si-

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Zufahrtsbereich ausreichende Sichtverhältnisse ge-

geben sind und die erforderlichen Sichtdreiecke auf Dauer von sichtbehindernden Anlagen 

und öffentlichen bzw. privaten Bepflanzungen freigehalten werden. 

Der Kreisstraße, insbesondere den Entwässerungseinrichtungen, dürfen keine Abwässer, 

auch kein gesammeltes Oberflächenwasser aus dem Plangebiet zugeführt werden. Des Wei-

teren dürfen diese Anlagen gegenüber ihrer heutigen Lage, Ausgestaltung und Nutzung nicht 

ohne eine entsprechende Erlaubnis des LBM verändert werden. Die zum Schutz von Leitun-

gen bestehenden technischen Bestimmungen sind zu beachten. 

4.6 Gesundheitsamt 

Dem Gesundheitsamt ist die Inbetriebnahme der Erweiterung der Trinkwasserinstallation 

schriftlich mitzuteilen. Nach Abschluss der Baumaßnahme und vor der Inbetriebnahme der 

Trinkwasserinstallation sind Untersuchungen durchzuführen, die nach §§ 43, 44 Trinkwasser-

verordnung den Untersuchungsverfahren und Untersuchungsstellen entsprechen. 

Brauchwasseranlagen 

Anlagen zur Entnahme und Abgabe von Wasser, dass keine Trinkwasserqualität hat und zu-

sätzlich zur Hausinstallation installiert sind, sind spätestens 4 Wochen vor Inbetriebnahme 

dem Gesundheitsamt anzuzeigen (z.B. Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen zur 

Brauchwassernutzung, dass u.a. für die Toilettenspülung vorgesehen ist). Dazu sind nachfol-

gende Hinweise zu beachten: 

1. Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. Sämtliche Lei-

tungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zu kenn-

zeichnen. 

2. Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 so-

wie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten. 

In öffentlichen Verkehrsräumen und auf öffentlichen Plätzen sollte auf ausreichende Beschat-

tung durch Bepflanzung geachtet werden. Ein Entgegenwirken der direkten 
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Sonneneinstrahlung auf feste bebaute Oberflächen und dem damit einhergehenden starken 

Aufheizen dieser trägt zum Gesundheitsschutz bei. 

Regenwasserzisternen zur Bewässerung von Grün- und Gartenflächen können einen Anteil 

daran haben, die Ressource Trinkwasser zu schonen. 

Auf öffentlichen Flächen können Materialien eingesetzt werden, die es ermöglichen, dass Re-

genwasser versickert. 

Eine nachhaltige ortstypische Bepflanzung der öffentlichen Bereiche trägt zum allgemeinen 

Wohlbefinden des Menschen bei und wirkt sich somit positiv auf die Gesundheit aus. 
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5 Pflanzenliste 

Nachfolgend sind vor allem Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen zusammenge-

stellt, die sich nach den Kriterien einer standortgemäßen Artenzusammensetzung besonders 

für die Verwendung im Plangebiet eignen. Bei den aufgeführten Arten handelt es sich um eine 

nicht abgeschlossene Vorschlagsliste, die durch Bäume, Sträucher und Kletterpflanzen ver-

gleichbarer Arten – im Sinne von regional typischen Bauerngartengehölzen - erweitert werden 

können.  

Eine Gliederung nach unterschiedlichen Baumgrößen oder -formen erfolgt nicht.  

Infolge des Klimawandels sind trockenresistente Laubgehölze zu bevorzugen.  

Die Arten, die gepflanzt werden, bedürfen einer Überprüfung in Bezug auf einzuhaltende Min-

destgrenzabstände nach der Nachbarrechtsbestimmungen des Landes. 

In § 40 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG wird geregelt, dass die Verwendung von Ansaaten und Pflan-

zen aus anderen, als den jeweilig örtlichen Vorkommensgebieten nach dem 1. März 2020 der 

Genehmigung bedarf. Für den Kreis Birkenfeld sind ausschließlich Saaten und Pflanzen des 

Herkunftsgebiets 9 „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland ” zu verwenden. 

 

Obstbäume 

Malus domestica (Apfelbaum) 

Prunus avium juliana (Kirsche) 

Prunus cerasifera (Pflaume) 

Prunus cerasus (Sauerkirsche) 

Prunus domestica (Zwetschge) 

Prunus syriaca (Mirabelle) 

Pyrus communis (Birnbaum) 

 

Wildobst 

Castanea sativa (Kastanie) 

Malus sylvestris (Holz-Apfel) 

Pyrus pyraster (Wild-Birne) 

Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Sorbus domestica (Speierling) 

 

 

Sträucher und Heckengehölze 

Acer campestre (Feld-Ahorn) 

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Rosa spec. (Rosen) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

 

Solitärbäume 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) 

Acer platanoides (Spitzahorn) 

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie) 

Betula pendula (Hängebirke) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) 

Juglans regia (Walnuss) 

Quercus robur (Stieleiche) 

Tilia cordata (Winterlinde) 

Ulmus minor (Feldulme) 
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Gehölze für Privatgärten 

Einzelbäume 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) 

Acer platanoides (Spitzahorn) 

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie) 

Betula pendula (Hängebirke) 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) 

Juglans regia (Walnuss) 

Quercus robur (Stieleiche) 

Tilia cordata (Winterlinde) 

Ulmus minor (Feldulme) 

 

Straßenbäume 

Acer platanoides 'Cleveland' (Spitz-Ahorn) 

Fraxinus excelsior 'Westhof's' (Esche) 

Tilia cordata 'Greenspire' (Winter-Linde) 

 

 

 

Sträucher 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Rosa spec. (Rosen) 

Sorbus torminalis (Elsbeere) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

Ungiftige Sträucher 

Crataegus monogyna (Weißdorn) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Rosa spec. (Rosen) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

 

Immergrüne Sträucher 

Prunus laurocerasus (Kischlorbeer) 

Ilex aquifolium (Stechpalme) 

Lonicera pileata (Heckenkirsche) 

Pyracnatha coccinea (Feuerdorn) 

Elaeagnus ebbingei (Ölweide) 

 

Wandbegrünung 

Clematis vitalba (Weinrebe) 

Polygonum aubertii (Knöterich) 

Vitis vinifera (Weinrebe) 

Lonicera henrii (Immergrünes Geißblatt) 
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